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II.

Endurteil:

Die Beklagte wird veru$eilt, die Kläguin von einem Mietzinsan-

spmch gegeil die Fimraffi-Vermietung GmbH

Straubing aus Mietvefirag Nr.29794 vom 31r,.12.2007 in Höhe von

8IJR347,78 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozenpunkten

äber clem jeweiligen Basiszinssatz seit 01,07,2008 freizustellen.

Die Beklagte wird weiterlrin verurteilt, an die Klägerin vorgerichtli-

che Rechtsanwaltskosten in Höhe von EUR 83,54 nebst Zinsen hier-

aus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins-

satz soit 26.09.2008 zu zahlen

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

m,
IV.

v.

Tatbestand uncl Entscheidungsgriincle
(abgekürztgem. $ 313a Abs. 1 S. 1 ZPO)

I.

Die Parteien streiten urn die Kosten flir die Arunietung eines Ersatzwagens als

restliche Schadensposition aus einern Verlcehrsunfallgescheherr am 29.12.2008

zwischen Felclkircherr und Alburg.

Der Klägerin sind infolge dieses Verkehlsunfalls mit einem Versicherungs-

nehmer der Beklagten an ihrem Pkw Mercedes Banz A-Klasse 140 mit einer

Leistung von 60 kW mehrere Schadenspositionen entstanden, die von der Be-

klagten dem Grunde nach nt !00o/o anerkarutt wurden.

Die Beklagte hat den Schaden cler Klägerin auch größtenteils regutiert, aller-

dings verweigerte die Bek1agte, einen Restbetrag für entstandene Unfallersatz-

wagenkosten zu bezahlen. Mit im Tenor angegebenetn Mietvertrag mietete die

Klägerin vort der Finna GmbH, Strau-

bing, ein Ersatzfahrzeug flir 12 Tage. Die Beklagte leistete auf den Gesamtbe-

tragderRechnungderMietwagenfirmaffiStraubing,in
Höhe vorr 2003,96 EUR unter Benicksichtigung von Eigenersparnis lediglicli
zwei Teilzahlungen in Höhe von I ,328,58 vnd 327,60 EUR.
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Die Forderung wqrde an die Firya ffi Ausovermiehrngs-
GmbH, Straubing zur Sicherheit äbgetreten.'In dem Abfretungsvertrag heißt es:
,,Für die Geltendrnachung meiner Schadensersatzansprtiche werd.e ich selber
sorgen.t'

Die Klägerseite forderte die Beklagte mir Schriftsatz
Fristsezung bis 30.06.2008 erfolgios anr Zahlung cles

vom i8-06.2008 t:nter
Restbetrages in Höhe

von347,78 EUR auf, ,

Die Klgerin behauptet, die Anmiehrng eines Ersatzfahrzeuges sei erforclerlich
gewesen. Eine grinstigere Anmietmögliclrkeit habe nicht bestanden,

Sie meint, es seien nach der Schrvacke-Liste Mietkosten für ein Ersatzfahrzeug
der Gruppe 5 ersatzfähig.

Die Klägerin beantragl, in der llaLrptsache, die Beklagte zur Zahlung von
EUR 347,78 zu verurteilen.

Die Beklagte beanffagt, äie Klage abzuweisen

Die Beklagte behauptet, flir die Schätzung der erforclerlichen Herstellungskos-
ten biete die Schwacke-Automietpreisliste keine geeignete Schätzungsgmnclla-
ge. Dem Kläger sei zudem die Anmiehrng zu einem Normaitarif zugänglich
gewesen, Überrties habe der Kläger eine klassenhölrefe Anmietung durchge-
fiihlt.

II.

Die Klage ist zulässig, Insbesondere ist die Klägerin als Zedentin im Rahmel
der Sicherungsabtreturrg zlr Geltendmachung der sicherungshalber abgerrere-
nen Forderung prozessführungsbeftlgt (palandt-Heinrichs, $ 39g Rfl.21
rn.w.N.).

Die Klage ist begriindet.
I

Dei Klägerin hat dem GIunde nach gegelt cl. Bekl. einen Anspruch auf Ersatz
rechtlicher Mietwagöhkosten aus gg 7, l l stvG,249 Abs. 2 BGB,
Die Klägelin ist allerclings hinsichtlich des Anspruchs selbst nicht aktiv legiti-
miert. Er hat lediglich einen Freistellungsarlspruch von der Schaclensersatzfor',
derung aufgntnd Sicherungsabtretung. Aufgruncl cles fiduziarischen Charakters
einer stillen, also dern Schuldner nicht mitgeteilten, Sicherungsabtrehrng bleibt
der Zedent auch rnateriellreohtlich zur Einziehung rler Forclenrng berechtigt,
bei der offengelegten Sicherugnsabtretung besteht lediglich ein Freistsllungs-
anspruch des Zedenten (Palandt-Heinrichs, $ 398 Rn. 2l). In vorliegen4en Fall
ist zwar urspninglich möglicherweise von einer solchen stillen Zession auszu-
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gehen, Sie wurde dem Beklagten aber mit Klageerhebung bekannt gemacht.
Nichts 

'anderes 
ergibt die Auslegung,des Sicherungsv€rftages, wonach den Si-

cherungsgeber die Verpflichtung zur Beitreibuug cler Folderung trifft, nicht
allerdings die materiellrechtliche Aktivlegitimation. Gem. $$ 133, 157 BGB
kann hierin aber nicht eine auch nrateüellrechtlich lvirkende Einangsermächti-
gung im eigenet Namen zu Gunsten des Zeclcnten gesehcn werden. Allcrdilgs

.kann bei Existenz des Schadehsersatzanspruchs in den Händen des Zessionars
ein.Freistellungsanspruch als Minus zum geltend gemachten Schadensersatzan-
spruch auch dem Zedenten zugesprochen werclen. Insbesondere besteht Streit-

, gegenstandsidentität zwischen Schadensersatz- und Freistellungsanspruch in
vorliegender K.onstellation (BGH NIW.'lggg,2'110 m.w.N.). Somit ist eine
Klageänderung nicht erforderlich.

2 .

Der Anspruch besteht auch im geltend geuraclrterr Umfang, j

Auf die Frage, ob fiir die Ktägerin iiberhaupt ein Mietwagen erforderlich war,
kommt es yorliegend nicht an, Jedenfalls wurde durch den Versicherungsneh-
mer der Beklagten das dem Kläger zur Verfügung stehende Fahzeug rcpara-
turbe<Iürftig beschädigt, sodass det Kläger so zLl stellen waq wie er ohne Scha-
denseintritt gestanden hätte. Dies beinhaltet, ohne Rücksicht auf die Frage der
tatsächlichen Notwendigkeit, die Verfligbarkeit eines fahrtauglichen PKWs.

Gem, E 249 BGB sind ersatzf?ihig die tatsächlichen Aufwenclungen, welche ein
verständiger, wirtschaftlich denkender,Mensch in der Lage cles Geschädigten
für zweckmäßig und notwendig halten durfte (PalandtHeinrichs, $ 249 RN. 12
m.w.N.). Im Falle der Mietwagenkosten kann cler Geschädigte clen Betrag er-
setz.t verlangen, der obj'ektiv erforderlich war (Palandt-Heinrichs, $ 249
Rn.30 ) .

Die Klägerin hat für die Amniehtng eines Plav Aufwendungen in Höhe von
minclestens 2.003,96 EUR getätigt, welche ihr bislarrg nicht voltständig ersetzt
wurden, Diese sind ihr tatsächlich entstanden

Die Klägerln konnte indes nicht arr Überzeugung cles Gerichts darstellen, ciass
für ihn die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges alm sog. ,,Unfallersatztarif' er-
forderlich war. Da es sich hierbei nicht um eine Frage cler Schadensmincle-
rungspflicht i.S.d. S 254 BGB, sondern um eine Anspruchsvoraussetzupg han-
delt, trägt der Kläger hierfür die tseweislast, Urteil des BGH vom 13.06,2006
(vr zR t6tlOs).
Die Höhe dcs somit mtr erstattungsfühigen Norrnnltnrifs als erforclerliclier
Wiederherstellungsaufwand knnn gem. $ zB|. ZpO nnhancl rler sog, Sclrrva-
ckeliste 2006 gescltätzt werden. Das Gericht entscheiclet im Wege des Frei-



beweises und im Rahmen pfli.htg.ntäßen Etmessens'($ 2S7 Abs. 1 S. 1 und 2

ZPO), auf welchen Grundlagen eS eine, Schätzung trifft, und ob und welche

Beweise zu erheben sind. 
,

Nach der Rechtsprechung des Brindesgerichtshoß ist es im Rahmen einer

Schaclensschätzung lach $ 287 ZPO;bei der der'Tatrichter besonders freige-

stellt iot, grundsätzlich zulässig, zur Schätzung dös Nörmaltarifs dic Schwacke-

liste heranzuziehen. Der BGH hat in seinem Urteil vom I1.03.2008 (VI ZR

164107) ausgeführt, dass es nicht,Aufgabe des Tatrichters ist, ledigliclr allge-

mein gehaltenen Angriffen gegen eine Schätzungsgmndlage nachzrrgehen, die

nicht auf den konlaeten Fall bezogen sind. Nach Maßgabe dieser Rechtspre-

chung sind die vorlipgsnd vorgebrachten Einwendungen gegen die Grundlage

der Schadensbemessung nicht erheblich, da nicht mit konkreten Tatsachen auf-

gezeigt wird, dass die geltend genrachten Mängel del Schwackeliste sich auf

den zu entscheidenden Fdl auswirken. Die Einwenclungen der Beklagten er-

schöpfen sich vielmehr in allgemeinön Angriffen gegen die statistische Erhe-

bungsmethode, wie sie bereits in denr:deni Urteil des Bundesgerichtshof votn

11.3.2008 (VI ZR 164/07) vorausgegangenen Urteil des Landgerichts Gießen

vom 30.5.200'l (1 S 349/05) vorgetragen worden sind und die der Bundesge-

richtshof gerade als nicht ausreichende Einwendung gegen'die Gntndlage cler

Schadensbemessung angesehen hat.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom 11.3.2008 ist zwar zur

Schwackeliste 2003 ergangen, in seinem Urteil vom 14.10.2008 VI ZR 308/07

hat cler BGH aber in der Liste für das Jahr 2006 ebenso eine taugliche Schätz-
grundlage erblickt. Die hiergegen 2.1'. vorgebrachten Angriffe sind indes auch
nicht tiberzeugencl. Soweit die Angriffe gegen die Anwendbarkeit der Schwa-
ckeliste auf schwer naclivollziehbare Steigerungen zwischen der Liste 2003
rrnd der Liste 2006 geshitzt werden, ist etwa flrr die hier einschlägigen Postleit-
zahlenbereiche ein gravierender Unterscheid, cler sich nicht mit einer betriebs-
wirtschaftlich gerechtfertigten Preissteigerung erklären ließe, nicht erkennbar.
Wie im Editorial zum Schwacke-Mietpreisspiegel atrsgefi.ihrt, entspricht die

' Erhebung einer repräsentativen, wissenschaftlichen und grundsätzliclten Markt-
forschung, wobei die"Richtigkeit cler gemachten Angaben stichprobenweise
auch kontrolliert wird.

Nichts-anderes folgert das Gericht aus dern neuerlichen Urteil cles OLG Mün-
clren vom 25.07.2008 in clem Verfahren l0 U 2539/08. Dort hat cler Senat sei-
ner Schätzung nicht clie Schwackeliste, sonclern eine aus neuerer Zeit stam-
mende Untersuchung des Fraunhoferinstitnts zu Gmnde gelegt. Die Preise der
Schwackeliste würden - argllmentiert cler Senat - auf Grund einer Selbstaus-
kunft der Mietwagenvennieter in Kenntnis, class die Angaben zur Gnrndlage



einer Marktuntersu.chung gemacht weSdqn, ärrrittell währeud dai Ergebnis des
Preisspiegels des Fraunhofer-Institnfs auf einer anonymen Befragung im Rah-
men eines typiscben Anmietszenarios beruhten. Dem schiießt sich das Gericht
bei der vorliegend durchzuführenden Schätzung nicht *.'Du, OLG München

hat in seiner Entscheidung die ltrgurnente des BGH nicht widerlegl, sonderrr
lediglich eine eigene Schätzrngsgnndlage gewählt. Dies bedeutet oi"ht, daß
die Schwackeliste, welche der lGH seiner Schätzung'zu Grunde legt, keine
geeignete Schätzungsgrundlage w?ire.

Dies hat der BGH auch in seinem neuerlichen Urteil vom 14.10.2008 (VI ZR
308/07) und unter Berücksichtigqn-g der vorgenumten Entscheidung des OLG
Mirnchen klargestellt. Der Senat hat dort erneut betont, daß der Tatrichter in
Ausübung des Ermessens nach $ 287 ZPO den ,,Normaltarif' auch auf der

Grundlage des gewichteten Mittels des',,Schwacke-Mietpreisspiegels" im Post-

Ieitzahlengebiet des Geschädigten ermitteln kann, srolange nicht mit konkreten
Tatsachen Mängel der beteffenden Schätzungsgrundlage aufgezeigt werden.
die sich auf den zu entscheidsnden Fall auswirken (BGH Url v, 14.10,2008, VI
ZR 308/0'7,T2.19). Dem Tatrichter sei zwar nicht verwehrt, sich Bedenken.
gegen die Schwackeliste insbesondere'dnnn anzuschließeu, wenn er sie auf-
grund rechnerischer Überlegungen bestätigt sieht, uncl die Schwackeliste 2006

nicht als Schätzgrundlage heranzuziehen. Dass andere Gerichte und Literamr-

stimrnen zu einer abweichenden EihschälZ-ung gelangen, stehe dem nicht ent-
gegen (BGH a,a.O,'Tz Z3).

Das Gericht geht somit nach wie vor'vor] der Schwackeliste 2006 ais Schätz-
grundlage aus. Insbesondere im hiesigen Bereicli wurde von der Schwacke-
Erhebung eine weit größere Anzahl von Mietwagenanbietem erfasst. Ferner
differcruiert die Schwackeliste exakter in einzelne Postleitzatr-lenbereiche, wo-
durch ein mögliches Preisgeftille gerade zwischen städtischem und ländiichem
Raum besser zum Ausdnrck kommt, wie sie sich nach Überzeugung des Ge-
richts im hiesigen Bezirk besonders auswirkt. Schtießlich ist Schwackeliste
weit weniger als die Untersuchung des Fraunhofer-Instituts von Einheitspreisen
bundesweit agierender, Gebrauchtwagenanbieter im Intemet bestimmt. Einen
Gebrauchnvager von Internet-Anbietern ztbeziehen ist in Anbefracht der Tat-
sache, daß das Intremet - noch - nicht von je<lermann selbstverständlich ais
Irtformationsquelle genutzt wird, dem Utrfallgeschädigten im Wege der Scha-
densgeringhaltungspflicht nicht zuzumuterr.

Schließlich tiegt der vorliegende Anrnietsachverhalt'vor dem 25.07.2008 - Tag
der Entscheidung des OLG München -, weshalb vom Kläger irn Ralirnen der
Schadensgeringhaltungspflicht nicht verlangt werden karur, ein ihm mögli-
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cherweise im Hinbliik auf die stfidige'Rechtsprechung des BGH gemachtes
Angebot kritisch zu trinternagen:

Die Erholung eines Sachverstäniligengrltaclrtens zur Frage des im voriiegen-
den Fall ortsüblichen Mietwagentariß hafte mangels ausreichender Anknüp-
fungstatsachen zu untbrbleiben. Im Lichte der rrcuen Entwicklung der Recht-
sprechung sind Sclbstr,rskrinftc dcr"Miefwagcnunternehrnen gegentlber einern
nicht verdeckt arbeitenden Sachverstäirdigen nicht melu zu erwartOn. Eine be-
triebswirtschaftliche Untersüchung wäfe zur Ennittiung des ortsüblichen Prei-
ses vorliegend nicht geeignet, da * wie bereits die Unterscheidung zwischen
Normaltarif und Unfallersatztarif zeigt ' weniger wirtschaftl,iche Aspekte auf
die Bildung des Marktpreises einwirken als die Ersatryraxis der Kfz-
Haftpflichtversicherer, Schli'eßlich, lr,at dbr BGH in seiner'neuerlichen Ent-
scheidung vom 14.'10;2008 auch in der umgekehrten Fallkonstellation erkannt,
daß der Tatrichter nicht verpflichtet ist, seine Bedenken gegen die Schwacke-
liste 2006 durch Sachverst?indige auf ihre Berechtigung pnifen zu lassen (BGH
a,a.O., T2.24). Nioht! anderes karrrr flir die Anwendung der Schwackeliste als
S chätzungsgrundlage gelten.

Das Gericht hat sich aus dem - insoweit unbeshitteren .- Vortrag der Kläger-
seite, verfahrensgegenstäüdlich sei ein Pkw Mercedes A-Klasse 160 mit 60 kW
Leistung die Überzeugung verschafft, daß'dieser Flov jedenfalls in die Wagen-
klasse 4 nach der Schwacke-Liste einzuordnen ist. Der Klasse 5 unterfüllt das
Modell A 170 mit 85 kW leisturg. Pkw im Leistungsbereich des verfafuensge-
genständlichen Kfz bewegen sich:im Bereich der Wagenklasse 4. Unter diesen
Umständen erscheint,dem Gericht eine: Einordnung dort sachgerecht und an-
gemessel]. Da der Geschädigte grund$ätzlich berechtigt ist, ein Fahrzeug glei-
chen Typs zu mieten (Palandt-Heinrichs, ,g z4g Rn. 30 m.w.N.), hat auch die
Wagenkasse 4 der gerichtlichen Schätarmgz,tGrunde zu legen.
Das Gericht wendet aus der Schwacke-Liste nichr das arithmetische Mittel,
sondem das gewichtete Mittel ,,Modus" an, da dieses sich an der Eneichbarkeit
des entsprechenden Angebotes orientiert. B stellt somit eine geeignetere
Schätzgrundlage dar als das arithrnetische Mittel.

Die angegebenen 12 Tage Mietzeit erscheinen dem Gericht bei entsprechender
Schätzung argemessen. Zwar wu'de in dem Privatgutachten, welches von 4er
Beklagten vorgelegt wurde, eine Reparahuzeit von 5 - 6 Werktagen ange-
nomlrlen' dabei ist allerdings zu benicksichtigen, daß hinsichtlich der Unfail-
zeit während eines Zeitraums mit diversan Feiertagen uud der Tatsache, daß bei
6 Reparaturtagen ein Wochenende'dazwischentritt, die von der Klägerin als
auszugieichen beanffagte Reparaturzeit von 12 Tagen keinesfalis pnangemes-



: : a

sen. Eine konkrete Schadensgeringhaltungspflicht hat die Klägerin hierbei je-
denfalls nicht verletzt. :

Aus der Anwendung der Schwackeliste'2006 aufden vorliegenden Fall ergeben
sich somit Mierilagen-Grun&osten del Klasse 4 in Höhe von 930 EUR für 7
Tage, sowie'zusätzl: 539 EUR fürrweitere 3 Tagä und 2 x ELrR 221 {iir jeweils
einen weiteren Tag, insgesarnt glso'1911 EUR.

Hiervou abzuziehen ist'ein Anteil von 10 Yo wegen ersparter Eigenaufuendun,
gen. Das Gericht ist der Überzeug*g, dd dieser, Abzug zum Ausgleich der
ersparten Abnutzung am eigenen Faluzeug ausreichend ist, da insbesondere in
neuerer Zeit durch Verläingerung der Wartungsintervalle ehEr geringere Abnut-
zuagskosten an erwarten sind. Es ergibt sich bei schätzung sonit ein Betrag
von EUR 1.719,90, . \

Ob im Rahmen der Schadensrninderungspflicht ein günstigeres Fahrzeug durch
einen anderen Verrnieter oder Reparahubbtrieb zur Verfügung gestellt werden
hätte können, hätte der Beklagte dntspr. $ 254 BGB substantiiert daranlegen
und evtl. zu beweisen. Vorliegend wiid dies nicht substantiiert dargelegt. I:rs-
besondere fehlen Ausführungen zur Frage des Zwverfügungstehens eines ent-
sprechenden Pkw mr Z;eit des Unfalis,bzw. des Aufoages und der Kenntnis der
Klägerin von dieser[ Angebot. . ' :

Des Weiteren ist es dem Geschädigten nicht zuzumuten, im Dezember / Januar,
also während einer Jahreszeit, in'dbr in der gegebenen Region durchäus Frost
zu elwarten ist, ein mit Sommeneifen bestricktes Fahrzeug anzumieten. Nur die
Ausstatrung mit Winteneifen kann in dieser Jahreszeit eure ausreicheude Ver-
kehrssicherheit im Winter: gewäluleisten'.:Die für Winterreifen angefallenen
Kosten in Höhe von 96 EUR waren für die Klägerin somit erforderlich, Da der
Geschädigte nicht zum Abzug von Vorsteuer berechtigt ist, ergibt sich eirr
Schadensbetrag i.H.v. EIJR 11.1.24, Dieser Bebag übersteigt den Modus-Wert
der Schwacke-Liste 2006 von 10 EIIR x 12 Tage nicht.

Bezüglich der Kosten für die Fahrzeugzustellung ist auszufüluen, daß es den
Geschädigten nicht zuzumuten ist, ohne eigenes KFZ zur Autovenmehurg zu
reisen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, welchen Kostenvorteil dies gegenüber
der genauso langen Strecke flir die Herbeibringung des teihfahrzeuges zum
Kläger haben sollte. Dem Kläger stehen somit allerdings lediglich aus dem
Moduswert der Schwackeliste EUR 25 fiir die T,ustellung des Ersatzfahrzeuges
zu. Da nichts dazu vorgetragen ist, warum im vorliegenclen Fall clie Zusteilung
besonders schwierig gew€sen ist, erscheinen EiJR 52 wie klägerseits verlangt,
überhöht.
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Die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten sind als erforderliche Rechtsverfol-
gungskosten von der Ersatzpflicht des S 24g BGB urnfasst. Insoweit steht dem
Kläger selbst der Anspruch zu, da gr zur verfolgung der schad.or.r*rororo.-
rung berechtigt und verpflichtet war. Jn der Höhe erscheinen sie angesichts cles
Gegenstandswenes und er I, 3 - Gebtihr. angeme ssen.
4.

Der Zinsanspruch folgt hirxichtlich der Hauptfordemng aus gg 2g6 Abs. l,
Abs.2, 288 Abs. { BGB, hinsichtlich der Nebenford€rung aus gg 2g6 Abs. 1
S. 2, 288 Abs. 1, jedenfalls aus gg 291, 2gg Abs. I BGB.

m.
Die Kostenentscheidung folgt aus $$ gr, gzAbs. 2 zpo,jene zur vorläufige'
Vollsfeckbarkeit aus gg 708IIr. II,Tll ZpO.
Jnsbesondere ist das Unterliegen des KJägers jedenfalls unwesentlich, cla er
kein i'S'v. $ 3 ZPo relevantes über die Fteistellung hinausgehendes Interesse
am Ausgleich seines Schadens hat.

Hackner
Richter arn Amtsgeri cht

trffiw
Bundesverbcnd der

Autovermieler Deutsr:h lcnds e.V.
Oben l r c ru t s t r  l 6 -18  '  l 0 ! )63  Be r l i n
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Beschluß

Der Skeitwert wird allf EUR 347 t78 festgesetzt,

gez. Hackner
Richter am Amtsgericht

Kietzke, J
Urkunds


